Urteil 8C_304/2008

Sachverhalt:

N. war bei der SUVA obligatorisch gegen Unfallfolgen versichert, als sie im November 2003 einen Verkehrsunfall (Auffahrkollision) erlitt. Wegen danach aufgetretenen Beschwerden suchte sie am folgenden Tag den Hausarzt auf, welcher ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule (HWS) diagnostizierte und eine Arbeitsunfähigkeit bestätigte. Die SUVA erbrachte die gesetzlichen Leistungen (Heilbehandlung, Taggeld). Nach Abklärungen zum Unfallhergang und zum medizinischen Sachverhalt teilte die SUVA der N. mit, dass die Leistungen auf Ende April eingestellt würden. Zudem verneinte sie einen Anspruch auf eine Invalidenrente und auf eine Integritätsentschädigung. Zur Begründung wurde ausgeführt, die noch bestehenden Beschwerden stünden nicht in einem rechtserheblichen Zusammenhang zum Unfall vom November 2003.

Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin aus dem Unfall November 2003 über den April 2007 hinaus Anspruch auf Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung hat.

Erwägungen:
Das Bundesgericht hat in BGE 134 V 109 gestützt auf Art. 19 Abs. 1 UVG und die dazu ergangene Rechtsprechung erwogen, dass der Unfallversicherer den Fall (unter Einstellung von Heilbehandlung und Taggeld sowie Prüfung des Anspruchs auf eine Invalidenrente und eine Integritätsentschädigung) abzuschliessen hat, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der IV abgeschlossen sind (E. 3.1.1). 

Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass eine Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes mehr erwarten liess. Sodann waren keine Eingliederungsmassnahmen der IV im Gange. Für die Einstellung der vorübergehenden Leistungen muss ein Entscheid der IV über Eingliederungsmassnahmen nicht abgewartet werden müssen. Wird der Entscheid der IV über die (berufliche) Eingliederung erst später gefällt, kann dies vielmehr Anlass für eine das Taggeld ablösende Übergangsrente nach Art. 19 Abs. 3 UVG in Verbindung mit Art. 30 UVV bilden. Die Übergangsrente ist (vorläufiges) Surrogat der allenfalls folgenden (definitiven) Invalidenrente nach Art. 18 ff. UVG. Beim Entscheid über die Übergangsrente ist der Unfallversicherer, nicht anders als beim Entscheid über die definitive Invalidenrente, im Lichte von BGE 134 V 109 gehalten, auch die Adäquanzfrage zu prüfen (E. 3.1.2).

Ein Anspruch auf eine Übergangsrente ist zu verneinen, wenn kein unfallkausaler Gesundheitsschaden vorliegt oder noch bestehende Beschwerden nicht mehr mit einer solchen Gesundheitsschädigung erklärt werden können. Diesfalls entfällt auch von vornherein ein Anspruch auf eine definitive Invalidenrente der Unfallversicherung, als deren vorübergehendes Surrogat die Übergangsrente gedacht ist (E. 3.2.2).

Die Adäquanzprüfung hat im vorliegenden Fall, anders als bei organisch klar ausgewiesenen Unfallfolgen, bei welchen der adäquate Kausalzusammenhang in der Regel ohne weiteres zusammen mit dem natürlichen Kausalzusammenhang bejaht werden kann, nach der Schleudertrauma-Praxis zu erfolgen, da die persistierenden Beschwerden nicht mit einer organisch objektiv ausgewiesenen Unfallfolge zu erklären sind (E. 4).

Für die Adäquanzprüfung ist an das (objektiv erfassbare) Unfallereignis anzuknüpfen. Abhängig von der Unfallschwere sind je nachdem weitere Kriterien in die Beurteilung einzubeziehen (Kriterien konkretisiert in BGE 134 V 109). Der von N. im November 2003 erlittene Unfall ist als mittelschwer im Grenzbereich zu den leichten Unfällen einzustufen (E. 5.1).

Von den weiteren in die Adäquanzbeurteilung einzubeziehenden Kriterien müssten für eine Bejahung des adäquaten Kausalzusammenhanges entweder ein einzelnes in besonders ausgeprägter Weise oder aber mehrere in gehäufter oder auffallender Weise gegeben sein, was jedoch nicht zutrifft. (E. 5.2).

Das kantonale Gericht hat somit den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall vom November 2003 und den noch bestehenden Beschwerden und damit die Leistungspflicht der SUVA zu Recht verneint. Das gilt auch in Bezug auf die geltend gemachte Übergangsrente (E. 5.2).

